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(3) Der Fachstudienplan wird vor dem entsprechen
den Kooperationspartner der Hochschule (WB, Kom
binat, Großbetrieb ujw.) verteidigt. Bei der Verteidi
gung muß nachgewiesen werden, daß der Fachstudien
plan der Anforderungscharakteristik gerecht wird. 
Gleichzeitig muß begründet werden, wie der Fachstu
dienplan auf dem Grundstudienplan aufbaut. Die Ver
teidigung findet unter Verantwortung des Koopera
tionspartners der Hochschule oder des gemäß § 8 Abs. 7 
festgelegten Partners der Sektion statt. Zu der Vertei
digung sind^die wichtigsten Bedarfsträger für die Ab
solventen und die Vertreter der zentralen Organe ein
zuladen, die für Querschnittsgebiete der Wissenschaften 
Verantwortung tragen.

(4) Der Fachstudienplan wird vom Rektor der Hoch
schule bestätigt und dem Minister übergeben.

(5) Die Überarbeitung des Fachstudienplanes erfolgt 
mit der Änderung der Anforderungscharakteristik. Den 
Auftrag dazu erteilt der Rektor der Hochschule. Die 
Sektion der Hochschule überprüft und präzisiert in 
eigener Verantwortung gemäß § 7 Abs. 7 jährlich den 
Fachstudienplan.

(6) Die Sektion der Hochschule hat zu sichern, daß die 
Studenten den Fachstudienplan vor Beginn des Fach
studiums kennen.

§11
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. August 1969 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Richtlinie des Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen vom 20. Juli 1967 zur 
Ausarbeitung der Ausbildungsdokumente für das Stu
dium an den Universitäten und Hochschulen der Deut

schen Demokratischen Republik (Verfügungen und Mit
teilungen des Ministeriums für Hoch- und Fachschul
wesen 9/10 1967) außer Kraft.

Berlin, den 1. Juli 1969
Der Minister 

für Hoch- und Fachschulwesen
Prof. Dr. G i e ß m a n n  *  1

Berichtigung
Das Ministerium für Bauwesen teilt mit, daß die An

ordnung vom 27. März 1969 über den Korrosionsschutz 
an Bauwerken und Bauteilen aus Beton, Stahlbeton 
und Spannbeton im Einflußbereich aggressiver gas- und 
staubförmiger Medien (GBl. II S. 235) wie folgt zu be
richtigen ist:

1. Im §3 Abs. 1 muß es richtig heißen:
in den Anlagen 1 bis 3 angegebenen Stoffe

2. Im §3 Abs. 2 muß es richtig heißen: 
als die gemäß Anlagen 1 und 3
Das ZLK hat die Anlagen 1 und 3

3. Im § 5 Abs. 2 muß es richtig heißen: 
Korrosionsschutzmaßnahmen gemäß Anlagen 4 bis 6

4. In der Anlage 1 — Aggressivitätsgruppen von Gasen 
in Abhängigkeit von Art und Konzentration — muß 
es in der Aggressivitätsgruppe В richtig heißen: 
Schwefelwasserstoff H,S>0,01

5. In der Anlage 6 muß die Überschrift richtig heißen: 
Mögliche Varianten von Schutzmaßnahmen in Ab
hängigkeit vom Grad der Aggressivität gemäß An
lagen 2 und 3.
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